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RECHT

Justiz schikaniert  Rentnerin
wegen zweier Bünd el Altpapier 

Wegen einer Bagatelle hielten die Zürcher 
Strafverfolgungsbehörden eine 94-Jährige 
fast zwei Jahre lang auf Trab. Sie drohten ihr 
sogar mit Gefängnis.

Die 94-jährige Margrit 
Stalder wohnt seit 67 
Jahren in der glei-

chen Wohnung in der Stadt 
Zürich und bestreitet ihren 
Haushalt allein. Im Herbst 
2021 geriet die Rentnerin 
plötzlich ins Visier der Jus-
tiz – wegen zweier zu früh 
deponierter Bündel mit Zei-
tungspapier. 

Die Zürcher Strafverfol-
gungsbehörden bissen sich 
fast zwei Jahre an ihrem 
Fall fest – bis das Bezirks-
gericht dem Treiben Ein-
halt gebot. Dem K-Tipp liegt 
die Korrespondenz mit 
dem Justizapparat vor. 

 ■ 25. Oktober 2021 
Die damals 92-jährige Mar-
grit Stalder stellt zwei etwa 
6 Zentimeter dünne Bündel 
Altpapier auf die Stras se vor 
ihrer Wohnung. Zuvor hat-
te sie den Entsorgungska-
lender studiert. Dabei un-
terlief ihr ein Fehler: Am 
nächsten Tag sammelten 
die städtischen Mitarbeiter 
nicht Papier ein, sondern 
Karton. «Ich war einige Tage 
krank und wohl noch etwas 
durcheinander», sagt Stal-
der im Rückblick. 

 ■ 26. Oktober 2021
Die Stadtpolizei Zürich 
stellt Margrit Stalder eine 
«Übertretungsanzeige» zu. 
Anhand einer adressierten 
«Coop-Zeitung» in ihrem 

Altpapierbündel machte ein 
Polizist die Rentnerin als 
Verursacherin ausfindig.

 ■ 31. Oktober 2021 
Margrit Stalders Sohn Tho-
mas bittet die Behörden 
schriftlich um Nachsehen. 
Seine Mutter habe sich le-
diglich in der Woche geirrt. 
Ohne Erfolg: Die Stadtpoli-
zei teilt ihm mit, die Anzei-
ge werde weitergeleitet. Da-
nach hören Stalders über 
neun Monate nichts mehr.

 ■ 23. August 2022 
In Margrit Stalders Brief-
kasten liegt ein Strafbefehl 
des Statthalteramts des Be-
zirks Zürich: Ihr wird eine 
Busse von 120 Franken auf-
gebrummt, zudem muss sie 
Gebühren von 150 Franken 
bezahlen. Sie habe «aus 
pflichtwidriger Unvorsich-
tigkeit verbotenerweise 
Wertstoffe auf öffentlichem 
Grund» deponiert. Stalder 
zahlt die 270 Franken – an-
dernfalls droht ihr laut Be-
hörden eine «nicht auf-
schiebbare Ersatzfreiheits- 
strafe von 2 Tagen», also 
eine Gefängnisstrafe.

 ■ 25. August 2022
Sohn Thomas Stalder äus-
sert in einem Brief an das 
Statthalteramt sein Unver-
ständnis über das Vorge-
hen der Behörden, schreibt 
aber auch, dass seine Mut- Margrit Stalder: «Der Streit mit der Zürcher Justiz war sehr belastend»
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ter keine Einsprache gegen 
die Busse mache.

 ■ 6. September 2022
Das Statthalteramt schreibt 
Margrit Stalder, ihr Sohn 
sei nicht zu einer Einspra-
che berechtigt. Sie müsse 
innert fünf Tagen eine Voll-
macht nachliefern. Sonst 
gehe der Fall zur Überprü-
fung an das Bezirksgericht. 
Stalder lässt die Frist ver-
streichen.

 ■ 29. November 2022 
Sohn Thomas schaltet den 
städtischen Ombudsmann 
ein. Dieser ersucht das Be-
zirksgericht um die Sistie-
rung des Falls. Das Gericht 
kommt dem Antrag nach.

 
 ■ 17. März 2023 

Das Statthalteramt will von 
einer Sistierung nichts wis-
sen. Es verlangt, dass die 
Einsprache – die gar keine 
war – vom Gericht als un-
gültig erklärt wird. Die 
«nachträglich entstandenen 

Gebühren in der Höhe von 
100 Franken» und die Ver-
fahrenskosten seien Mar-
grit Stalder aufzuerlegen.

 ■ 1. Juni 2023 
Das Bezirksgericht Zürich 
entscheidet, dass Margrit 
Stalder «keine Einsprache 
erhoben» habe. Die nach-
träglich entstandenen Ge-
bühren muss das Statthal-
teramt übernehmen. 

 ■ 3. August 2023 
Das Statthalteramt schickt 
Margrit Stalder das «Ergeb-
nis der gerichtlichen Beur-
teilung»: Auf die Einspra-
che werde nicht eingetreten, 
Stalder habe die Busse zu 
bezahlen – was sie knapp 
ein Jahr vorher bereits ge-
tan hat.

Für Margrit Stalder en det 
damit ein Streit mit der Zür-
cher Justiz, der fast zwei 
Jahre gedauert hat. «Diese 
Zeit war für mich sehr be-
lastend», sagt die Rentne-
rin, «auch wenn mein Sohn 

die meiste Korrespondenz 
mit den Behörden über-
nahm.»

Laut Karl Kümin, Leiter 
Recht beim K-Tipp, können 
die Strafbehörden bei Ba-
gatellen von einer Strafe ab-
sehen – insbesondere dann, 
wenn niemand geschädigt 
wurde und das Verschul-
den gering ist. Die Stadtpo-
lizei Zürich äussert sich ge-
genüber dem K-Tipp nicht 
zur Frage, ob sie das Hin-
ausstellen von zwei Zei-
tungs bündeln auf die Stras-
se als Bagatelle betrachte. 

Das Statthalteramt Zü-
rich sagt auf Anfrage, das 
falsche Bereitstellen von 
Abfall sowie Altpapier und 
Karton würden 95 Prozent 
der Verstösse gegen das Ab-
fallgesetz ausmachen. Des-
halb verzichte es auch in 
Bagatellfällen nicht auf eine 
Strafverfolgung. Es spre-
che Bussen in der Höhe von 
80 bis 150 Franken aus.

  Markus Fehlmann,  
  Beatrice Walder

Strafbefehl: Einsprachefrist nicht verlängerbar 

In der Schweiz werden 
95 Prozent aller Straf
verfahren per Straf
befehl erledigt. Das be
deutet: Die Staats 
anwaltschaften bestra
fen die Beschuldigten 
per schriftlicher Verfü
gung mit Bussen, Geld
strafen oder Haft bis 
zu 180 Tagen. In den al
lermeisten Fällen wer

den die  Beschuldigten 
vorher nicht angehört. 
Die Staatsanwälte ent
scheiden also aufgrund 
eines Polizeirapports. 

Wichtig: Wer mit 
 einem Strafbefehl nicht 
einverstanden ist, muss 
unbedingt innert 10 Ta
gen Ein sprache erhe
ben. Die Frist beginnt 
am Tag nach dem Emp

fang der Verfügung und 
gilt als eingehalten, 
wenn die Einsprache 
am 10. Tag der Staats
anwaltschaft oder der 
Post übergeben wird. 
Die Frist wird nicht 
 erstreckt. Wenn sie 
verpasst wird, wird 
der Strafbefehl rechts
kräftig, also zum voll
streckbaren Urteil.  

Schuhkauf: Naiver Vater, 
cleverer Sohn

Unsere Söhne brauchten neue Winterschuhe. 
Meine Frau fand, das solle dieses Mal ich 
übernehmen. Ein Einkauf mit Kindern kostet 
Zeit und Nerven. Dem Ehefrieden zuliebe 
machte ich mich mit den zwei Buben auf in 
den Schuh laden. Der Einkauf dauerte  weniger 
lang als befürchtet. Die freundliche Verkäu
ferin bei Ochsner Shoes bot an, die  Schuhe 
gleich zu imprägnieren. Ich nahm dankend an. 
Sie stellte die Schuhe in eine Art Schublade. 
Nach  einer halben Minute waren sie impräg
niert. 

Mission erfüllt. Stolz sagte ich zu Hause: «Ich 
habe tolle Schuhe gekauft. Und imprägniert 
sind sie auch schon.» Doch statt Lob erntete 
ich Tadel: «Das hat sicher auch noch etwas  
gekostet.» Leider hatte meine Liebste einmal 
mehr recht. Das Imprägnieren kostete pro 
Schuhpaar Fr. 4.95, wie ich erst jetzt auf der 
Quittung sah. Davon hatte die Verkäuferin 
nichts gesagt. Meine Frau lachte. «Du bist 
naiv. Hast du gemeint, sie machen das 
 gratis?» Mein Neunjähriger doppelte nach. 
«Papa, ich habe dich doch gefragt, ob das 
 Imprägnieren nicht teuer ist.» Tatsächlich 
hatte ich mit einem überlegenen Grinsen 
 abgewinkt. «Ach was, das machen die gratis. 
Das gehört zum Service.» 

Die Kosten von knapp 10 Franken werden uns 
nicht ruinieren. Doch der Preis scheint mir 
recht stolz. Das Imprägnieren der Schuhe 
kostete mich 8 Prozent des Verkaufs preises 
von Fr. 64.95 pro Paar. 

Kundenfreundlicher ist beispielsweise das 
 Schuhhaus Walder. Man imprägniere gratis, 
schreibt mir Daniel Walder. Und er ergänzt: 
Neue Winterschuhe müsse man nicht zwin
gend imprägnieren, sie hätten ab Fabrik ei
nen Nässeschutz. Das werde ich meiner Frau 
aber erst sagen, wenn sie die nächsten neuen 
Schuhe selber imprägniert hat. Ich bin eben 
nicht nur naiv, sondern auch ein Kindskopf.

PERSÖNLICH

Daniel 
Bütler 


